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Wege zur Linderung der Wohnungsnot
Regierungsbaum eister a . D. Steigerw ald

Die Stadt N e u ß  — am Rande des rheinisch-west
fälischen Industriebezirkes gelegen hat durch ihre 
günstige Lage in der letzten Zeit starken Zuw achs an 
Industrieanlagen erhalten. Dadurch ist in verhältn is
mäßig kurzer Zeit auch die Einwohnerzahl stark ge
stiegen. Weiterhin ist auch eine starke Zunahme an 
Eheschließungen, die sich z. B. für die Zeit vom 
1 Januar 1933 bis 31. Dezem ber 1934 auf 1316 beliefen, 
zu verzeichnen. Der Zugang an W ohnungen beträgt 
für die gleiche Zeit nur 220 W ohnungen. Insgesamt feh
len heute bei einer Einwohnerzahl von 57 500 etwa 2500 
Wohnungen, von denen mindestens die Hälfte als drin
gend notwendig zu bezeichnen ist.

Um diese Wohnungsnot zu lindern und das Bauhand
werk anzukurbeln, mußten neue W eg e  beschriften w er
den. Oberbürgermeister G  e I b e r g ging vor ungefähr 
einem Jahre an die Lösung dieser A u fgabe heran. Er ent
schloß sich, Vergünstigungen für fo lgende Bauvorhaben 
zu gewähren, und zw a r:

1. für W ohnungsneubauten,
2. für die Teilung größerer W ohnungen in Klein- und 

Mittelwohnungen,
3. für den Ausbau von gewerblichen Räumen zu W oh

nungen,
4. Kanalanschlüsse für Neu- und Althäuser.

Es wurden dabei fo lgende Vergünstigungen gew ährt:

1. Nachlaß der Baupolizeigebühren,
2. Nachlaß der Vermessungskosten bei Erwerb und Be

bauung städtischer Grundstücke,
3. Nachlaß der einmaligen Gebühren für den Anschluß 

an den Regenwasserkanal,
4. Nachlaß der bisher entstandenen Straßenbaukosten 

und Verzicht auf Hinterlegung eines Straßenbau
kosten-Vorschusses,

5. Berechnung der städtischen Selbstkosten für G as-, 
Wasser und Stromanschlüsse,

6. Herabsetzung des Kaufpreises städtischer Baustellen 
und Verzinsung des Kaufpreises bei grundbuchlicher 

Sicherung mit 4 vH ,
7. Nachlaß der G runderwerbsteuer.

Die Vergünstigungen w aren  auf die Zeit vom 1. Juni 
1934 bis zum 1. Novem ber 1934 beschränkt und bezogen 
sich nur auf die Bauten, die in dieser Zeit in A ngriff ge
nommen und bis zum 1. M ai 1935 fertiggestellt sein mußten. 
Außer dieser mußte der Bauherr noch Verpflichtungen 
allgemeiner Art eingehen. Z . B. durfte er vorw iegend nur 
einheimische Arbeiter, Unternehmer, H andw erker und 
Vertreter bei Vergebung der A u fträge und bei den A r
beiten berücksichtigen, ferner nur an Familien verm ieten, 
die am 1. Juni 1934 in N euß bereits gem eldet w aren .

Stadt. Hochbauam t N euß am Rhein

W ährend der Baumarkt vorher gänzlich darn iederlag , 
belebte er sich durch diese Maßnahmen ganz bedeutend.
In der festgesetzten Zeit von einem halben Jahr wurden 
insgesamt 78 W ohngebäude mit 147 W ohnungen geschaf
fen, die einen reinen Bauwert von rund 1 Million besitzen. 
Die Stadt selbst hat dabei auf eine Einnahme von etwa 
50 000 RM insgesamt verzichtet, so daß diese W ohnungs
bauten um rund 5 vH verbilligt wurden.

So groß der Erfolg bei diesem ersten Unternehmen 
w ar, so hatte sie doch den einen Nachteil, daß  vie lfach 
an Straßen gebaut wurde, die weder eine end
gültige Befestigung, Versorgungsleitungen noch K an a
lisation hatten. Durch die Bebauung dieser Straßen 
werden der Stadt zwangsläufig Kosten durch Straßen
ausbau und durch den Anschluß dieser Bauten an 
die Leitungen entstehen. So wurden insgesamt nur 
15 W ohnhäuser in ausgesprochenen Baulücken errichtet. 
Nun sind aber in der Stadt Neuß etwa 7 km un
bebaute Grundstücke an befestigten Straßen vorhanden, 
an denen die Versorgungsleitungen vorhanden sind. Aus 
diesem G runde wurde das zweite Unternehmen zur Be
hebung der W ohnungsnot, das auf die Zeit vom 15. Fe
bruar 1935 bis 15. O ktober 1935 beschränkt ist, in anderer 
W eise  aufgezogen, indem die Vergünstigungen nur für 
Bauten an fertigen Straßen gewährt wurden. So wurden 
Richtlinien geschaffen für eine planvolle Bebauung der 
Innenstadt, die, im G egensatz zu vielen anderen Städten, 
als nicht zu stark bebaut bezeichnet werden darf. 
G le ichze itig  wurde ein Riegel vorgeschoben gegen die 
w ilde Bebauung außerhalb  des Stadtbezirkes, da die 
Stadtverwaltung dieses G eb iet nicht mehr nach dem 
alten Bebauungsplan zu bebauen beabsichtigt, sondern 
hier in Zukunft Siedlungen und Eigenheime für erb- 
gesunde und gute Facharbeiter schaffen w ill. Die V e r
günstigungen wurden weiterhin von städtebaulichen Be
langen abhängig gemacht. Die Bauberatung wurde 
mehr als bei dem ersten Unternehmen eingeschaltet. Um 
W ucher zu verm eiden, ist bei Ankauf von Baugrund
stücken kein höherer Preis zu zahlen als der im Jahre 
1931 festgesetzte Einheitswert abzüglich 20 vH . Die Bau
vergünstigungen wurden erhöht und betragen bis zu 
15 vH des gesamten Bauvorhabens; sie wurden gleich
zeitig gestaffelt, und zw a r aus rein städtebaulichen G e 
sichtspunkten heraus. Durch G ew ährung dieser Vergün
stigungen verzichtet die Stadt einerseits auf eine augen
blickliche Einnahme, andererseits werden aber durch die 
Bebauung der Lücken die Versorgungsleitungen erst 
w irtschaftlich, indem das angelegte G e ld  durch die nun
mehr laufend eingehenden Gebühren sich verzinst. Die 
Richtlinien dieser Vergünstigung sind fo lgende:

A . Für an endgültig ausgebauten Straßen und Plätzen 
gelegene Eckgrundstücke und h ä ß l i c h e  B a u l ü c k e n
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innerhalb des Stadtgebietes, die von der städtischen Bau
verwaltung (Bauberatungsstelle) näher bezeichnet w er
den, wird bei Gebäuden a lle r Art ein N ach laß  der 
Straßenbaukosten, der Baupolizeigebühren, der ein
maligen Gebühren für den Anschluß an die Regenwasser
kanal (10 und 15 RM je lfd. Straßenfront) und der 
Grunderwerbssteuer gewährt. Ferner w ird der Anschluß 
für G a s , W asser und Strom bis zu 9 m Anschlußlänge 
(über diese Länge hinaus werden die Selbstkosten be
rechnet) kostenlos ausgeführt, und außerdem  werden für 
den Regenwasseranschluß bis zur Bauflucht und für die 
A n lage des Bürgersteiges nur Selbstkosten berechnet. 
Bei M i t t e l -  u n d  K l e i n w o h n u n g e n  w ird d a r
über hinaus ein Verzicht auf Kanalbenutzungs-, M üll
abfuhr und Straßenreinigungsgebühren für die Dauer 
von fünf bis zu zehn Jahren geleistet. W erden be
stehende Industriegebäude im Stadtkern an endgültig 
ausgebauten Straßen niedergelegt oder zu W ohnungen, 
G eschäftszwecken usw. um- oder ausgebaut, wodurch 
eine Verschönerung des Stadtbildes erzielt w ird , so 
sollen auch für diese Bauvorhaben die Vergünstigungen 
Anwendung finden.

B. Für a lle  übrigen Baulücken und sonstigen Baugrund
stücke an endgültig ausgebauten Straßen wird ein N ach
laß  der Gebühren usw. w ie unter A , jedoch ausschließ
lich vorläufigen Verzichts auf Kanalbenutzungs-, Müll
abfuhr- und Straßenreinigungsgebühren auf die Dauer 
von fünf bis zehn Jahren gewährt. Hierunter fallen 
K l e i n -  u n d  M i t t e l w o h n u n g e n  bis zu 90 qm in 
M ehrfam ilienhäusern und Einfam ilienhäuser bis zu 
120 qm nutzbarer W o hn fläche ; Ausnahmen können nur 
in besonderen Fällen genehmigt werden.

C . Für a lle  E c k g r u n d s t ü c k e  und anschließenden 
Grundstücke, sofern diese mit den Eckgrundstücken zu 
gleicher Zeit bebaut w erden, ferner für Grundstücke, 
durch deren Bebauung das Straßenbild geschlossener 
w ird, sowie Grundstücke, die im Blickfeld eines Straßen
abschlusses liegen, an vorläufig  befestigten und un
befestigten Straßen mit K ana lan lage und sämtlichen V e r
sorgungsleitungen w ird ein N ach laß  der Baupo lize i
gebühren und der G runderwerbssteuer gewährt. Ferner 
w ird der Anschluß für G a s , W asser und Strom bis zu 9 m 
Anschlußlänge (über diese Länge hinaus werden die 
Selbstkosten berehnet) kostenlos ausgeführt; außerdem 
werden für den Regenwasseranschluß bis zur Bauflucht 
und gegebenenfalls für A n lage des Bürgersteiges nur 
Selbstkosten berechnet. W eiterhin wird auf Bezahlung 
der bereits entstandenen Straßenbaukosten bzw . eines 
vorläufigen Straßenbaukostenvorschusses zu den noch 
entstehenden Straßenbaukosten verzichtet. Bei Eckgrund
stücken wird außerdem die Hälfte der jeweils später ent
stehenden Straßenbaukosten erlassen. Hierunter fallen  Ein- 
und M ehrfam ilienwohnhäuser ohne Raumbeschränkung.

Handelt es sich bei den unter A  bis C  genannten Fällen 
um den Erwerb von städtischen Grundstücken, so werden 
auch die Vermessungskosten nachgelassen. Bei voller 
Barzahlung wird der Kaufpreis um 10 vH herabgesetzt. 
Bedarf der Kaufpreis zur Geldbeschaffung für das G e 
bäude einer hypothekarischen Sicherung an zweiter 
Stelle im Grundbuch, so beträgt der Zinsfuß nur 4 vH . 
Die Tilgung wird nach Lage des Falles besonders fest
gelegt.

Für die eingemeindeten Ortsteile Grim linghausen, Odes
heim und W eckhoven wird ein N ach laß  der Baupolizei
gebühren und der Grunderwerbssteuer gewährt. Ferner 
wird der Anschluß für W asser bis zu 9 m Anschlußlänge 
(über diese Länge hinaus werden die Selbstkosten be
rechnet) kostenlos ausgeführt.

S teuernachlaß  (Grunderwerbssteuer) bei Grundstücks
käufen, die vor dem 15. Februar 1935 formgerecht ge
tätigt sind, kommt nicht in Frage.

In Betracht kommen allgemein nur V o r d e r 
g e b ä u d e  ohne Seitenflügel. An einem Treppenlauf 
dürfen in jedem Stockwerk nicht mehr al zwei Woh
nungen liegen. Kleine Läden oder gewerbliche Räume 
sind bei den unter B und C  aufgeführten Wohnungs
bauten zulässig , wenn damit auch gleichzeitig noch eine 
W ohnung im gleichen G eschoß geschaffen wird. Bei 
allen Zwei- und M ehrfam ilienhäusern müssen die Woh
nungen in sich abgeschlossen sein.

Den s t ä d t e b a u l i c h e n  B e l a n g e n  ist in jeder 
Hinsicht Rechnung zu tragen und den Vorschlägen, die 
von der Bauberatungsstelle gemacht werden, ist Folge 
zu leisten. First- und Traufhöhe sind in den Fällen, wo es 
durchführbar ist, einzuhalten. Ausnahmen können, be
sonders an Straßenköpfen, d. h. im Blickfeld der Straße, 
genehmigt werden. Um überflüssige und zeitraubende 
Entwurfsarbeiten zu verm eiden, wird empfohlen, schon 
vor Aufstellung des Entwurfs mit der Bauberatungsstelle 
Fühlung zu nehmen. Bei allen Baugesuchsunterlagen 
müssen für die Beurteilung der Schauseitenausbildung 
usw. die N achbarhäuser eingezeichnet werden. Wird 
ein Einzelgebäude in einer größeren Baulücke errichtet, 
so sind nach M öglichkeit die bestehenden nächstliegen- 
den Häuser zu erfassen.

Die Stadt gewährt die Vergünstigungen nur dann, wenn
a) für die bei dem W ohnungsbau beschäftigten Bau

gehilfen, Bauarbeiter -usw. von den Unternehmern 
oder Handwerksmeistern Tariflöhne gezahlt werden 
und keine Schw arzarbe it geleistet wird,

b) bei den W ohnungsbauten nur Bauhandwerker, Bau
gehilfen, Bauarbeiter usw. beschäftigt werden, die im 
Bezirk der kreisfreien Stadt N euß am 15. Mai 1934 
ihren W ohnsitz hatten oder zur Zeit bei einer Neußer 
Firma beschäftigt sind,

c) a lle  neu einzustellenden Arbeitskräfte nur durch das 
Arbeitsam t in N euß eingefordert werden. In erster 
Linie sind die Arbeitskräfte einzufordern, die in der 
Liste der städtischen Erwerbslosenfürsorge geführt wer
den. Diese Liste steht jedem Unternehmer zur Ver
fügung. G rundsätzlich dürfen auch nur solche Arbeits
lose zur Einstellung gelangen, die am 15. Mai 1934 
ihren W ohnsitz im Stadtbezirk Neuß hatten.

Die Beschäftigung von auswärtigen Polieren und 
Meistern, die den Unternehmer oder Handwerksmeister 
an der Baustelle vertreten und zur Zeit schon bei der 
Firma beschäftigt sind, ist zulässig . Ebenso verhält es 
sich mit auswärtigen Facharbeitern, jedoch muß die Bau
beratungsstelle sofort hiervon Kenntnis erhalten. Weitere 
Ausnahmen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung der 
Stadtverwaltung möglich.

Die Bauherren müssen sich verpflichten:

1. dafür Sorge zu tragen, daß  bei Ausführung des Bau
vorhabens keine Schw arzarbe it geleistet wird,

2. bei Ankauf von Baugrundstücken keine höheren 
Preise zu zahlen als bei der Einheitsbewertung im 
Jah re  1931 abzüglich 20 vH festgesetzt worden sind,

3. den im Zusammenhang mit den Vergünstigungen be
auftragten städtischen Dienststellen zu jeder Zeit alle 
gewünschten Auskünfte zu geben und die Besichti
gung des Baugrundstücks zu gestatten,

4. die erlassenen Gebühren usw. bei der Mietberech
nung von den Gestehungskosten abzusetzen,

5. die W ohnungen, soweit sie diese nicht selbst beziehen, 
au f die D auer von mindestens 5 Jahren , vom Tage 
der G ebrauchsabnahm e ab  gerechnet, nur an Familien 
zu verm ieten, d ie am 1. Juni 1934 in Neuß gemeldet
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und Hier ihren W ohnsitz hatten (Ausnahmen nur mit 
G enehm ig ung der Stadtverwaltung),

, sämtliche Arbeiten und Lieferungen nur an orts- 
ansässige Handwerker und Lieferer zu vergeben. Aus
nahmen sind nur mit ausdrücklicher Genehm igung der 
Stadtverwaltung zulässig und besonders dann, wenn 
auf Grund eingezogener Angebote nachgewiesen 
wird daß auswärtige Unternehmer und Lieferer bei 
gleichlautenden Lieferungs- und Ausführungsvor

schriften billiger sind.

Die gestellten Bedingungen sind den beteiligten 
Unternehmern, Handwerksmeistern usw. in den Bau
verträgen oder Zuschlagsschreiben zur Pflicht zu machen. 
Alle Gebühren usw. werden von der Stadt vorerst 
o r d n u n g s m ä ß ig  in Rechnung gestellt und gestundet. 
Die Niederschlagung der gestundeten Beträge erfolgt 
auf schriftlichen Antrag nach baupolizeilicher G eb rauchs
a b n a h m e  des Gebäudes sofort.

Der Oberbürgermeister behält sich in allen Fällen , wo 
Überforderung oder W ucher beim G runderw erb erkannt 
werden, vor, eine Vergünstigung für diese Grundstücke 
ein für allemal zu versagen.

Bis zum 25. Juni, also vier M onate nach Beginn der 
Maßnahme, sind von der Baupolizei bereits 176 K lein
wohnungen mit einem reinen Bauw ert von 1,2 M i l l i o 
nen RM genehmigt worden und im Bau begriffen . U .a .

werden von dem N eußer Gem einnützigen Bauverein A G  
32 W ohnungen und von der N eußer Arbeiter-W ohnungs- 
Genossenschaft eGm bH 55 W ohnungen erstellt. Es han
delt sich hier durchweg um Zwei- und Dreizimmer
wohnungen. Durch diese Bauten werden seit Jahrzehnten 
bestehende häßliche Baulücken geschlossen. Die rest
lichen Bauten werden von einzelnen Bauherren errichtet. 
Bei der Bauberatungsstelle liegt zur Zeit eine weitere A n
meldung von über 100 W ohnungen vor. Die Entwürfe 
sind bereits aufgestellt. Der Bauwert dieser Bauvor
haben beträgt schätzungsweise 800 000 RM. Es ist d a
mit zu rechnen, daß bei Beendigung des zweiten Unter
nehmens insgesamt 275 W ohnungen mit einem Gesam t
bauwert von 2 bis 2,2 Millionen RM in Angriff genommen 
sind. Hiermit wären rund 25 vH der dringlichst erforder
lichen W ohnungen erstellt.

So ist man dem gesteckten Z iel, die W ohnungsnot zu 
beseitigen, wesentlich näher gekommen. Die W ohnungs
not wird noch weiter gemindert werden. Durch die be
absichtigte Erstellung von insgesamt 250 Kleinsiedlungen 
und Kleineigenheimen, die sich zur Zeit in P lanbearbei
tung befinden. Auf dem Gebiete der Arbeitsbeschaffung 
ist außerdem erreicht worden, daß alle  einheimischen 
mit dem Baugewerbe zusammenhängenden Betriebe voll 
beschäftigt sind. Die W irkung dieser M aßnahme geht 
weiter daraus hervor, daß zur Zeit auf dem Arbeitsamt 
kaum noch gelernte Baufacharbeiter vorhanden sind.

Der Wirtschaftsplan des Gebietes Brandenburg-Mitte
Dr. Gustav Langen
Technischer Berater des Landesplanungsverbandes Brandenburg-Mitte

Der Verfasser hat d ie D arste llungsw eise und den grundsätz
lichen Inhalt der W irtschaftsp läne in Heft 36/1934 der Deutschen 
Bauzeitung behandelt. Er erörtert h ier d ie  A rt , w ie  nach den 
Grundsätzen vorgegangen w urde , und d ie  Ergebnisse , d ie d a 
bei erzielt wurden. D ie Schriftle itung .

Bei der Bearbeitung der W irtschaftsp läne hat sich die 
gewählte Darstellungsweise und vor allem die manchen 
Fachleuten zu weitgehende Unterteilung der Flächen
arten doch als richtig und zw eckm äßig  erw iesen. Dies 
zeigte sich schon beim vorbereitenden V e r w a l -  
t u n g s p l a n .  Die Kenntnis der genauen Lage des 
Grundbesitzes erlaubte ein sichereres Arbeiten, da das 
Bild der für Wohnsiedlung geeigneten Flächen sich dem 
Auge sofort kenntlich machte und vor allem der für 
öffentliche Anlagen und Bauten geeignete Kirchenbesitz 
klar hervortrat. Es w a r auch gleich festzustellen, ob 
Schwierigkeiten beim G eländeaustausch entstehen w ür
den oder nicht (vergleiche Abbildung 1 a ).

Die im ganzen G eb iet vorhandenen aufgeteilten 
Flächen und anerkannten Kleinsiedlungsgebiete boten, 
soweit nicht Splittersiedlungen entstanden w aren , die 
gegebenen Ansätze für die Anordnung geschlossener 
Siedlungen durch den W irtschaftsp lan , während vo r
handene Siedlungspläne und selbst anerkannte Flucht
linienpläne keine zw ingende Notwendigkeit bildeten, die 
betreffenden Flächen restlos in die W ohnsied lungsfläche 
hineinzunehmen. Es wurden sogar e inze lne bestehende 
Elendssiedlungen im Einverständnis mit den Landkreisen 
aus der W ohnsiedlungsfläche herausgelassen, da es im 
Widerspruch mit den Z ielen des W ohnsiedlungsgesetzes 
gestanden hätte, solche unerwünschten Siedlungen auch 
noch durch den gesetzlichen W irtschaftsp lan nachträg
lich gutzuheißen und zu verew igen . Die N ichtberück
sichtigung solcher Flächen sollte vielm ehr d a rau f hin- 
weisen, daß die weitere Bautätigkeit dort zu sperren 
und die betroffenen Sied ler möglichst umzusiedeln seien.

Anders lag es dagegen mit den Flächen, für welche 
Aufschließungsverträge bestanden. Hier zeigten sich bei 
weitem die größten Schwierigkeiten für die Aufstellung 
eines guten W irtschaftsplanes. Diese Flächen sind im 
Verwaltungsplan durch senkrechte Strichlagen bezeichnet 
(vergleiche die Bilder 2 a und 3 a).

Die Aufschließungsverträge hatten sich vor Bestehen 
des W ohnsiedlungsgesetzes vom 22. September 1933 als 
das einzig wirksam e Mittel erwiesen, die Siedlungsver
hältnisse in einigerm aßen geregelte Bahnen zu lenken. 
Sie mußten als Privatverträge zwischen Gem einden und 
Grundstücksunternehmern mit Unterverträgen dieser 
gegenüber den Einzelkäufern abgeschlossen werden. In 
ihnen wurden alle  wesentlichen Angelegenheiten der 
Siedlung geregelt. Gegen Übernahme der betreffenden 
Fflichten erhielt dann der Unternehmer das Recht der 
Aufschließung nach zu genehmigenden Plänen. Je  mehr 
Land unter diese Ordnung kam, desto sicherer erschien 
somit die Siedlungstätigkeit geregelt.

Mit dem G esetz vom 22. September 1933 kehrte sich 
jedoch dies Verhältnis um. Damit kam aller Boden grund
sätzlich unter die verschärften Siedlungsbestimmungen, 
und nur die mit Aufschließungsverträgen versehenen 
Flächen entzogen sich den schärferen Bestimmungen des 
G esetzes. Sie wurden bisher auch durch das G esetz 
nicht aufgehoben und stehen damit als Flächen älteren 
Rechts dem neuen Recht vorläufig noch im W eg e , vor 
allem dem Recht, die Siedlung auf solchen Flächen über
haupt zu verhindern. Bei Bearbeitung der Verwaltungs
pläne zeigte sich nun, daß  vie lfach durch Verträge mit 
den Gem einden weit größere Flächen das Recht der A u f
schließung erhalten hatten als im Sinne der Landes
planung gut w a r (Bild 3 a ). Die ausgezeichnete M ög
lichkeit, durch das neue G esetz die G rö ß e  und die A n 
ordnung der Siedlungsflächen zu bestimmen, wurde um



l a .  Beisp ie l für einen G rundbesitzp lan  (Stadt =  S , Provinz =  P, K irche =  K , 
Erbhöfe =  E , Heeresverwaltung =  H ) . Erbhofland ist nur sehr e ingeschränkt in die 
W ohnsied lungsfläche hineingenom men, städtischer Besitz infolge se iner A ußen lage 
ebenfa lls nur w enig , K irchenbesitz ausnahm sweise stark beansprucht. M aßstab 
1 : 125 000.

so mehr durch die Flächen älteren Rechts eingeschränkt, 
als diese Flächen für absehbare Zeit dem Siedlungs
bedarf mengenmäßig genügten.

Um mit dem bestehenden Recht nicht in W iderspruch 
zu geraten, mußten diese Flächen zunächst wohl oder 
übel meist in den W irtshaftsplan mit aufgenommen w er
den. Es dürfte jedoch nur eine Frage der Zeit und der 
kommenden Entwicklung sein, auch hier die Bahn für 
eine rein sachliche Gestaltung der Siedlungen fre izube
kommen. An der Umgestaltung der nötigen rechtlichen 
Grundlagen wird gearbeitet.

Hieraus folgt, daß  der W irtschaftsplan zum Teil 
zwangsläufig  ein Ausdruck der bestehenden Entwick- 
lungs- und Rechtsverhältnisse werden mußte, eine Fest
legung des vorläufig Unabänderlichen und ein W eg , die 
bisherige ungeordnete Entwicklung so gut w ie möglich 
zum Abschluß zu bringen. Es ist selbstverständlich, daß 
im allgemeinen der W irtschaftsplan desto mehr den 
heutigen Anschauungen einer gesunden Anordnung der 
Siedlungsflächen entspricht, je weiter die G eb iete  von 
Berlin ab liegen , und daß  die Rechtsbindungen in der 
N ähe Berlins derart weite Flächen bedecken, daß  der 
W irtschaftsplan seine Hauptwirkung, Flächen von der Be
siedlung auszuschließen, dort vorerst nur in geringem 
M aße ausüben kann, bis auch hier das Recht neue W ege 
öffnet.

Es ist eine der Hauptaufgaben der weiteren Boden
gesetzgebung, ein neues Recht zu schaffen, das noch 
in letzter Stunde eine gesunde Siedlungsweise und eine 
wirkungsvolle Auflockerung der G roßstad t möglich 
macht.

Ib.  W irtschaftsp lan  mit A ltsied lung , I .  und I I .  Erweiterungsbezirk, 
ö ffentliche Fre ifläche  =  F, K le ingarten land  =  K, Gärtnereiland = C, 
Pachtland =  P, Pachtland-Reserve =  R, vorhandene Industriefläche 
=  I und M e lio ra tio nsfläche . Der a lte  Stadtkern ist mit Kleingarten
land umhüllt und dam it auch a ls  Siedlungsdenkm al und Fernblick für 
d ie  Zukunft e rh a lten . Se lbst am Nordostende ist eine schmale Grün
verbindung angestreb t. Die Neusied lungsbezirke sind, soweit dies 
möglich w a r, a ls  geschlossene Siedlungskerne gebildet und mit Pacht
land und Pachtland-Reserve umgeben. W iesenland und Gärtnerei
land ist e rha lten . Die Durchgangsstraße N W —SO  ist als Umgehungs
straße zw ischen A ltstadt und Bahnhofsviertel durchgeführt und in der 
Linienführung wesentlich vere in facht. Bemerkenswert ist die Frei
haltung der Hauptdurchgangsstraße von Randbebauung im Norden. 
An den anderen Ste llen  ist e ine Freihaltung durch gleichlaufende 
Straßen vorgesehen . Die Straßen sind durch 2, 3 und 4 Punkte von
e inander unterschieden nach einem Baufluchtlinienabstand von 20, 
30 und 40 m. Die Hervorhebung e iner M eliorationsfläche (außer
halb  des Planes im Osten) bedeutet e inen ersten Anfang schöpferi
scher Flächenbenutzung. Die neuen W ohnsiedlungsgebiete liegen aut 
mittelgünstigem Boden. Die genaueren Bodenunterschiede werden 
bei der w eiteren Planung in größeren M aßstäben berücksichtigt. -  
Im Süden lieg t außerha lb  des Plans ein neues Industriegebiet, ein 
W ohnsiedlungskern mit Zusatzland in e iner W aldlichtung und eine 
w eite re  Siedlung im zw eiten Erw eiterungsbezirk. Die Stadtverwal
tung ist in anerkennensw erter W e ise  bemüht, den Plan bis in die 
Einzelheiten durchzuführen. M aßstab  1 : 50 000.

Es leuchtet ein, daß  derartige gesetzliche Maßnahmen, 
die auf eine Umwälzung einer veralteten Bodenteilung 
hinauslaufen, nur dann Aussicht auf Annahme und vor 
allem auf Durchführung haben, wenn sie planungsmäßig 
begründet sind. H ierfür genügt es aber nicht, Flächen 
w eiß  zu lassen und damit von Besiedlung auszuschließen; 
denn dagegen würde der nichtöffentliche Grundbesitz 
immer w ieder anstürmen, sondern es muß die künftig 
beste gerade dort notwendige Flächennutzung im Plan 
verzeichnet sein, an der ohne Volksschaden nicht ge
rüttelt werden darf. In diesem Sinne haben sich die 
genaueren Unterscheidungen auch im W i r t s c h a f t s -  
p I a n selber bisher schon bewährt. Die Unterscheidung 
nach alten und neuen Nutzungen, wasserversorgten und 
nichtversorgten G eb ieten , Zeitabschnitten für die Er
schließung, Industrieflächen, Dauerkleingärten, Wochen
end- und Sportgelände, Zusatzland für krisenfeste Klein
siedlung, Erwerbsgartengebiete , Rieselfelder, Erholungs
grünflächen usw., und die Unterscheidung der Verkehrs
linien nach ihrer Bedeutung, zw ingen den Planbearbeiter
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. Verwaltungsplan mit vorhandener F lächenaufte ilung , Erbhöfen =  E, Kirchen- 
K, Gemeindeland =  G , Aufschließungsverträgen =  A , genehm igten S ied lungs
inen = S und Fluchtlinienplänen =  F. Erbhofland ist nur im äußersten Fa lle  

, Wohnsiedlungsfläche herangezogen, und zw a r so , d aß  Austausch möglich ist. 
chenland ist zum Teil als Pachtland vorgesehen . M aßstab  1 : 25 000.

u m

jsS* zu boden- und industriewirtschaftlichen Erwägungen und
*5?■ Feststellungen und zu Überlegungen über künftiges

Volksleben in den neuen Siedlungsgebieten und die G e 
staltung eines neuen Landschaftsbildes. G e ra d e  die im 
einzelnen planbearbeitenden Architekten haben w ied er
holt hervorgehoben, daß sie lieber nach möglichst ge
nauen Richtlinien arbeiten als nach allzu  vereinfachten 
Grundanforderungen. Tatsächlich wird ein W irtschafts- 

jüji plan erst anziehend und anschaulich und vor allem
überzeugend als G rundlage für neue G esetze , wenn er 

ig j' gleichzeitig einen werteschaffenden Plan für die Ent-
^  Wicklung einer Gegend darstellt (Bilder 1 b , 2 b, 3 b).

tf:
Ein solcher W irtschaftsplan muß sich dann auf genaue 

Kenntnis nicht nur der natürlichen Ö rtlichkeit, des Bo-

b . W irtschaftsp lan  mit vorhandener Siedlung =  V , I .  Und I I .  Erw eiterungsbezirk 
nd Pachtland =  P, öffentliche Freiflächen =  F, W iesen  =  W i und W aldstücken 
= W a . Der Plan hält d ie Dorflage fre i und versucht d ie stark zersp litterten , 
urch Aufteilung bäuerliche r Feldstreifen entstandenen Siedlungen nach M ög lich
em zusam m enzuhalten und k lare  G renzen zu schaffen . Dies konnte nur te ilw e ise  
rreicht w erden . —  Bemerkenswert ist d ie gep lante Umgehung der D orflage durch 
ie  Prov inzstraße, d ie Freihaltung der K re isstraße  im W esten und d ie Anordnung 
on G rünstreifen a ls  Schutzstreifen und Verbindungswege längs der in Ostwest- 
chtung verlaufenden Güterum gehungsbahn. M aßstab 1 : 25 000.

ins, der bisherigen W irtschaft, der Bevölkerungs- und 
edlungsentwicklung stützen, sondern die künftigen Ent- 
icklungsmöglichkeiten überschauen und berücksichtigen, 
iweit sie durch Vergangenheit und natürlich Verhält- 
sse bedingt auch der künftigen Entwicklung G renzen 
tzen . Das ist in genügendem M aße möglich.

W ir w issen, d aß  man aus Anhöhen und Kiefernheiden 
iine W iesen machen kann, und daß  die schweren 
dustrien ebenso w ie die wertvollsten Gem üsegebiete 
eist an die wasserreichen N iederungen gebunden sind, 
nß W ohngebiete nicht in den Sumpf gehören, und daß
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3 a .  Verwaltungsplan mit Staatsforst =  St geschützt (stark umran
d e t) , ungeschützt (nicht um randet), G em eindebesitz =  G , K irchen
besitz =  K . Aufgeteilte (pa rze llie rte ) Flächen =  P, Erbhofland =  E 
und Aufschließungsvertragsflächen =  A . Die beiden letzten durch
dringen sich . Die Abbildung ze ig t den Plan e iner Bauernfeldm ark, 
für d ie  in weitestem M aß Aufschließungsverträge abgeschlossen sind . 
Die langen Streifen der bäuerlichen Felder führen en iw eder zu un
organischen Siedlungsstreifen oder bei Regelung durch einen S ie d 
lungsplan zu Unglücksgeb ilden, wenn streifenw eise au fgete ilt w ird . 
Da derartige  M öglichkeiten verm ieden werden müssen und au ße r
dem ein Bedarf nach so vie l S ied lungsland , w ie  es d ie Auf
schließungsverträge vorsehen, nicht nachw eisbar ist, so hat sich in 
diesem Fa lle  der W irtschaftsp lan  in G egensatz zu den Auf
schließungsverträgen gestellt und d ie W ohnsied lungsfläche wesent
lich eingeschränkt (verg le iche 3 b ) . Eine Ausfechtung dieses G eg en 
satzes steht noch aus. M aßstab 1 : 40 000.

die geschichtlichen Verkehrswege, die natürlichen Roh
stoffe und die manche anderen Gegebenheiten die Lage 
der Siedlungen zu bestimmen pflegen. W ir wissen, wenn 
w ir überhaupt Kulturziele haben, w ie sich das Neue in 
die natürliche Landschaft und in die vorhandene Boden
wirtschaft einzufügen hat, und w ie diese weiter zu ge
stalten ist. Fraglich bleibt nur das Zeitm aß der Ent
wicklung und die Richtung, die bald hier bald dort zu 
stärkerem Wachstum führt.

Der bisherige W irtschaftsplan ist im wesentlichen ein 
Ergebnis des heutigen Verkehrs und der bodenrechtlichen 
Verhältnisse —  der künftige W irtschaftsplan erst wird 
darüber hinaus die besten Möglichkeiten für Industrie 
und Bodenanbau, W asserw irtschaft und Besiedlung und 
für die Bildung neuer Lebensmittelpunkte entwickeln.

Der heutige Zustand des großen W irtschaftsplans um 
Berlin zeigt in großen Zügen das Bild einer strahlen
förmigen Auflockerung der Massen Berlins, entlang den 
Linien des Eisenbahn-Vorortverkehrs und damit auch der

3 b .  W irtschaftsp lan  mit vorhandener Siedlung =  V , I .  und I I .  Er
w eite rungsbezirk , Pachtlandflächen =  P, W iesen- =  W i und Wald
land =  W a . Der Plan schränkt zunächst d ie Wohnsiedlungsgebiete 
trotz der Aufsch ließungsvertragsflächen auf ein vertretbares Maß 
e in . Damit w ird  d ie G e fah r e iner ungeregelten , streifenweisen Auf
teilung des Landes verm ieden. — Die Entwicklung längs der Nord- 
sudstraße versucht, d ie  lange schmale Fläche des Gesamtsiedlungs
geb iets in e inze lne  Kerne aufzu lösen , was besonders östlich der 
D orflage w ichtig  ist, um eine länd liche  Verbindung zwischen den 
Erbhöfen und ihren W iesen  zu gew ährle isten . Zusatzland ist bei 
den neueren Siedlungskernen angeordnet, bei den älteren ist dem 
Bevölkerungsgepräge nach mit Zusatzland nicht zu rechnen. Maß
stab 1 : 40 000.

4 . Be isp ie l für d ie Ausdehnung von Siedlungsgebieten vor und 
nach Aufstellung des W irtschaftsp lans. A lte  Dorfstraße schwarz. 
Ausrundung derse lben S iedlungen zum Teil unter dem Zwange von 
Aufsch ließungsverträgen im W irtscha ftsp lan . W ie  weit es möglich 
ist, gesündere und schöner abgegrenzte  Siedlungsgebilde zu er
z ie le n , muß der Zukunft überlassen b le ib en . M aßstab 1 : 150 000.
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w H a u p t fe r n v e r k e h r s s t r a ß e n . Z w i s c h e n  d ie s e n  S ie d lu n g s -  

Strahlen l ie g e n  la n d w ir t s c h a f t l i c h e  G e b i e t e ,  d ie  m ö g l ic h s t  

u n g e s t ö r t  d a s  k ü n f t ig e  S t a d t g e b i l d e  d u r c h d r i n g e n  s o l le n ,  

und in d e n e n  n u r  h a u p t b e r u f l i c h  la n d w i r t s c h a f t l i c h e  o d e r  

g ä rtn e r isc h e  S ie d lu n g e n  z u  s c h a f f e n  s in d .  I n n e r h a lb  d e r  

S ie d lu n g ss t ra h le n  is t  e b e n f a l l s  e in e  d u r c h a u s  g e lo c k e r t e  

S ie d lu n g s w e is e  v o r g e s e h e n  d a d u r c h ,  d a ß ,  a b g e s e h e n  v o n  

a u ch  h ie r  d a u e r n d  z u  e r h a l t e n d e r  L a n d w ir t s c h a f t  ( E r b 

höfe), e in z e ln e  S ie d lu n g s k e r n e  v o n  b e g r e n z t e r  G r ö ß e ,  

von ih rem  Z u s a t z la n d  u m g e b e n ,  s ic h  k r i s e n f e s t  e n t w ic k e ln  

und zu  G r u p p e n  v o n  In d u s t r ie -  u n d  K u l t u r b e d e u t u n g  z u 

sa m m e n s ch lie ß e n  s o l le n .

Die Abbildungen zeigen die Gestaltung des bisherigen 
W irtschaftsplans in Einzelbeispielen, w ie sie unter den 
gegebenen Verhältnissen noch erreichbar scheinen. 
W eitere  Z iele sind in einem früheren Aufsatz (Zentral
blatt der Bauverwaltung, Heft 27/28, 1933) behandelt. 
Die Flächenentwicklung einiger Siedlungen ist aus den 
Abbildungen 4 a und 4 b vergleichsweise zu ersehen.

Die Voraussetzung für die Erreichung der weiteren 
Z iele ist das möglichst baldige Zustandekommen des 
neuen durchgreifenden Bodengesetzes, von dem wir 
sprachen.

Die bäuerliche Siedlung im Osten
Ihre bevölkerungspolitischen Auswirkungen

W ir entnehmen diesen Aufsatz dem soeben erschienenen 
1. August-Heft der Zeitschrift „W irtsch a ft und S ta tistik" , V erlag  
für Sozialpolitik , W irtschaft und Statistik  G m bH , Berlin  SW  68.

D ie Schriftle itung .

Auf Grund der Reichssiedlungsstatistik lassen sich für 
die Jahre 1929 bis 1934 weitere Angaben darüber 
machen, wie die Bevölkerungsverhältnisse durch die M aß
nahmen der bäuerlichen Siedlung verändert worden sind. 
Diese Frage ist für eine Anzah l von Siedlungssachen (be
siedelte Güter) in der W eise untersucht worden, daß  die 
Einwohnerschaft der besiedelten G üter vor der Besied
lung mit der auf der gleichen Fläche unmittelbar nach 
Abschluß der Besiedlung lebenden Bewohnerzahl der 
neu entstandenen Bauernhöfe verglichen w urde. Der 
Vergleichbarkeit wegen sind nur solche G üter in die 
Untersuchung einbezogen worden, die mindestens zu 
90 vH der Gesam tfläche in Neubauernstellen aufgeteilt 
worden sind, da sich bei Verwendung der ehem aligen 
Gutsflächen zu anderen Zwecken (beispielsweise bei V er
gebung von Landzulagen an bestehende Kleinbetriebe 
oder bei freihändigem Verkauf von Teilflächen) der auf 
der besiedelten Fläche lebende Personenkreis nicht klar 
abgrenzen läßt. Diesen Anforderungen entsprachen in 
den ostdeutschen Gebieten Ostpreußen, Pommern, M eck
lenburg, Grenzm ark Posen-W estpreußen, Brandenburg

und Schlesien, auf die sich die Untersuchung erstreckte, 
insgesamt 148 Siedlungssachen (besiedelte G ü ter); davon 
wurden 28 im Jahre 1934, 33 im Jahre 1933 und 87 in 
den Jahren 1929 bis 1932 abgeschlossen. Die Gesam t
fläche dieser Güter betrug 62 533 ha. Von der in den 
Jahren 1929 bis 1934 überhaupt besiedelten (d. h. auf 
Neubauernstellen und Anliegersiedlungen verteilten) G e 
sam tfläche, die in diesem ostdeutschen G eb iet 481 748 ha 
umfaßte, ist somit ein Ausschnitt von etwa 13 vH in die 
Untersuchung einbezogen worden. W enn daher die fo l
genden Ergebnisse auch nicht in vollem Umfange als a ll
gemeingültig anzusehen sind, so kann doch bei der hin
sichtlich der Personenzahl unwillkürlichen Auswahl der 
Siedlungssachen angenommen werden, daß  sie den G rad  
der Bevölkerungsveränderung durch die bäuerliche Sied- 
iung für ostdeutsche Verhältnisse annähernd w ieder
geben.

Auf den in die Ermittlung einbezogenen 148 Gütern 
w aren  vor der Besiedlung im ganzen 2692 Haushaltungen 
mit 12181 Personen untergebracht. Nach Abschluß der 
Besiedlung betrug die Zahl der selbständigen Haushal
tungen (Neusiedlerstellen) insgesamt 4283 und die Zahl 
der dazugehörigen Personen 20 006. Die Zahl der Haus
haltungen hat somit um 1591 oder um 59,1 vH und die

Kinde

ins

ge
samt

ln d i e  S o n d e r - V or d er Besiedlung Nach der Besiedlung z unahme durch Besiedlung
erm ittlung w aren  au f d iesen G ütern  untergebracht 

Bevölkerung*- e inbezogene se!b . dazu- davon selb- dazu- davon Haushaltungen Personen
Verdichtung G - ter ständi- ge- K inder ständi- ge- K inder
durch Siedlung ge h - ■ unter ge hörige unter ms-
1929-1934 Haus- „ onge “  Haus- a ge . V H ge- vH

Zah l Fläche hal- Per- 14 hol- Per- U  samf
lia  tungen sonen Jah ren  tungen ) sonen Jahren__________________________________________

Gesamtergebnisse

Ostpreußen  53 16 032 839 3 968 1 350 1 372 6 389 2 078 533 63,5 2 421 61,0
Pommern.................  42 18 404 786 3 675 1 184 1 295 5 898 1 740 509 64,8 2 223 60,5
M ecklenburg   33 21 554 783 3 124 1 036 1 136 5 541 1 697 353 45,1 2 417 77,4
übrige G e b ie te 1) . .  20 6 543  284 1 414 396 480 2178 663 196 69,0 764 54,

östl. Gebiete zus. 148 62 533 2 692 1.2181 3 966 4 283 20 006 6178 1 591 59,1 7 825 64,2

davon abgeschloss.
Siedlungssachen in

1934 Qhr.e n   28 13029 577 2596 849 833 3948 1 232 256 44,4 1 352 52,1
1933 ....................... 33 17 066 703 2 925 1 022 1 059 4 956 1 511 356 50,6 2 03 ,
1929-1932  ........... 87 32438 1 412 6660 2095 2391 11 102 3435 979 69, ,
‘ ) Brandenburg, G renzm ark Posen-W estpreußen, N ieder- und O bersch lesien . ) N eusied lerste llen .

v  H

Zunahm e 
d er Per
sonenzahl 
au f je 
100 ha der 
ehem aligen 
Gutsfläche

728
556
661
267

53,9 15,1 
47,0 12,1 
63,8 11,2 
67,4 11,7

2 212 55,8 12,5

383 
489 

1 340

45,1
47,8
64,0

10,4
11,9
13,7
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Personenzahl um 7825 Personen oder 64,2 vH zugenom
men. Darunter waren vor der Besiedlung 3966 Kinder 
unter 14 Jah ren ; nach der Besiedlung betrug die Zahl 
der Kinder 6178; sie hatte um 2212 oder 55,8 vH zuge
nommen. Die Bevölkerungsdichte auf ¡e 100 ha 
(=  1 qkm) besiedelter Fläche betrug vor der Besiedlung 
19,5 Personen und unmittelbar nach der Besiedlung 32,0 
Personen. Dabei ist noch zu berücksichtigen, daß  es 
sich bei den Neusiedlerfam ilien im allgemeinen um jün
gere Ehen als bei den Haushaltungen der besiedelten 
Güter handelt und daher mit einer verhältnism äßig stär
keren Zunahme der K inderzahl in den auf die Besied
lung folgenden Jahren gerechnet werden kann. Die be
schäftigten Personen, die ihren W ohnsitz außerhalb  der 
besiedelten Fläche hatten, sind in den Zahlen nicht ent
halten.

Bei einer G liederung der Ergebnisse nach dem Zeit
punkt der Besiedlung ergeben sich gewisse Abweichun
gen gegenüber den für die Jahre 1929 bis 1934 zusam 
mengefaßten Ergebnissen. So ist bei den in den Jahren 
1929 bis 1932 abgeschlossenen Siedlungssachen1) eine 
Zunahme der Haushaltungen um 69,3 vH , der Gesam t
personenzahl um 66,7 vH und der K inderzahl um 64,0 vH

i)  V g l. „ W .u .  S t ." , 14. Jg . 1934, N r. 2, S . 62.

D BZ-Kurzaufgabe 11

Die Eingangseite der abgebildeten katholischen Kirche
S. Petronia in Bologna befindet sich in diesem unerfreu
lichen Zustande. W ir bitten um Vorschläge in Skizzen
form, w ie diese Seite heute zu gestalten w äre . Die im 
unteren Teil sichtbaren alten Bauteile sind zu erhalten.

1. Preis 10,—  RM, 2. Preis 5,— RM.

A lle Baugestalter und Studenten können sich beteiligen. 
Preisgericht ist die Schriftleitung der Deutschen Bau
zeitung. Die Entscheidung ist (unter Ausschluß des Rechts
weges) unwiderruflich. Einsendung der Skizzen mit dem 
Vermerk „Kurzau fgabe 11" bis 9. September.

festgestellt worden. Die Bevölkerungsdichte bei diesen 
Siedlungssachen hat durchschnittlich von 20,5 auf 34 2
d. h. um 13,7 Personen je 100 ha besiedelter Fläche, zu
genommen; das entspricht einer Zunahme der Bevölke
rungsdichte um zw ei Drittel. Die Zunahme der Haushal
tungen und der Personen bei den in den Jahren 1933 und 
1934 abgeschlossenen Siedlungssachen w ar teilweise 
etwas geringer; so w ar die Zahl der Haushaltungen in
fo lge der Besiedlung um 50,6 und um 44,4 vH gestiegen, 
während die Personenzahl 1933 eine erhöhte Zunahme 
und zw ar um 69,4 vH , jedoch im Jahre 1934 nur eine sol
che von 52,1 vH aufzuweisen hatte. Die Zahl der Kin
der hat bei diesen Siedlungssachen zunächst um 48 vH 
und 45 vH zugenommen. Die sorgfältige Auswahl der 
N eubauern seit 1933 in rassischer und bevölkerungspoli
tischer Hinsicht läßt aber erwarten, daß sich dieses Er
gebnis auf die Dauer noch erheblich günstiger gestalten 
w ird , zum al die Neubauern überwiegend erst kurze Zeit 
verheiratet sind. In der Bevölkerungsdichte wirkten sich 
die Zunahmen in den Jahren 1933 und 1934 dahin aus, 
daß  auf je 100 ha besiedelter Fläche 11,9 und 10,4 Per
sonen mehr als vor der Besiedlung lebten.

W enn aus den Zahlen der in den Jahren 1933 und 
1934 abgeschlossenen Siedlungssachen eine gewisse Ver
minderung im G rad  der Bevölkerungsverdichtung hervor
zugehen scheint, so ist zu berücksichtigen, daß die 
bäuerliche Siedlungstätigkeit der letzten beiden Jahre 
in größerem  Umfange als friiher auf die Neubildung 
wirklich lebensfähiger und deshalb oft größerer Bauern
höfe gerichtet ist. Diese im Sinne der wirtschaftlichen 
Festigung der einzelnen Neubauernhöfe durchgesetzte 
W andlung der Siedlungsgrundsätze bringt es mit sich, 
daß  die Bevölkerungszahl der neuerrichteten Höfe je 
Flächeneinheit zunächst nicht mehr ganz so hoch ist wie 
bei Auslegung kleinerer Bauernhöfe.

Bei zusam m enfassender Betrachtung läßt sich die Be
völkerungsverdichtung unter ostdeutschen Verhältnissen 
bei den zur Zeit geltenden Siedlungsrichtlinien somit etwa 
in der Größenordnung von 50 bis 60 vH der früheren Be
völkerungsdichte angeben. Dabei ist jedoch die „mit
te lbare" Auswirkung der Bauernsiedlung, die im allge
meinen bereits während des Aufbaues der Neubauern
stellen eintritt und bei sich gesund entwickelnden Neu
siedlungen zur dauernden Verdichtung auch der nicht 
landwirtschaftlichen Bevölkerung führt, noch nicht berück
sichtigt.

Die bevölkerungspolitischen Auswirkungen der in den 
letzten Jahren  besonders geförderten Anliegersiedlung 
(Verteilung von Landzulagen an bestehende landwirt
schaftliche Kleinbetriebe) lassen sich vorerst nicht mit ge
nauen Zahlen angeben, da ein Vergleich der Bevölke
rungszahl v o r  und n a c h  dem Siedlungsvorgang, wie 
er in den vorstehenden Ausführungen für die Neubauern
siedlung durchgeführt w urde, hierbei weder praktisch 
durchführbar ist, noch dem W esen und den beabsichtig
ten Zielen der Anliegersiedlung entsprechen würde. Die 
Anliegersiedlung als w irksam es Gegenmittel gegen Land
flucht und Geburtenbeschränkung bei Kleinbauernfami
lien führt zw a r unmittelbar zu einer betriebswirtschaft
lichen Stärkung des örtlichen Bauerntums, kann aber in 
bevölkerungspolitischer Hinsicht erst nach einer Reihe von 
Jahren voll wirksam und zahlenm äßig erfaßbar werden.
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Arbeiten von Professor Hummel, Darmstadt
Eine k l e i n e  Auswahl aus der Architekturausstellung der Technischen Hochschule Darmstadt

Städteb ild

und Bauwerk

Rechts: D as Stadtbild von
G elnhausen  mit der Peters

kirche, nach dem Entwurf 
von Professor Hummel. 

Darunter dieselben Stadt
bilder mit dem Bau, wie er 
vollendet wurde.

Professor Hummel schreibt 

hierzu:
„Der Reiz des Gesamt
bildes einer mittelalter
lichen Stadt ist besonders 
stark durch die oft in reich
licher Zahl vorhandenen 
Türme der Kirchen und 
Befestigungen mit ihren 
ähnlichen Dachbildungen; 
sie tragen fast stets den 
fürdas Mittelalter typischen

Helm.
Stände in dem mittel
alterlichen, so malerisch 
aufgebauten Gelnhausen 
außer der so turmreichen 
Marienkirche auch noch 
die Peterskirche aufrecht, 
so würde diese mit ihren 
mittelalterlichen Turmhel
men ein wohltuendes G e 
genstück zur Marienkirche 
bilden und die Stadt
silhouette im besten und 
schönsten Sinne beein
flussen. Keineandere Dach
form der Türme würde eine 
ähnlich günstige Wirkung 
ausüben können in Ver
bindung mit der M arien
kirche".

t l

691



Entwurf der Peterskirche in Gelnhausen von Professor M ax Hummel im M aßstab 1 .-300

■

Grundriß der Kirche 
Im M aßstab 1 : 300

1

°  O

7 H  H
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Friedhofskapelle in Kassel. Rückansicht

Hauptansicht der Kapelle



Die neue Feldobohn Reichsbahnrat Dr.-Ing. Landwehr, Erfur

von Versailles aufgezwungenen neuen Grenzziehung notwendii 
geworden w ar. Die deutschen Eisenbahnverwaltungen und ihn 
Rechtsnachfolgerin, die Deutsche Reichsbahn, sahen vielmehr ihn 
Aufgabe darin , durch Verbesserung der Betriebs- und Verkehrs 
anlagen auf den vorhandenen Strecken, durch Erhöhung de 
Sicherheit und Verkürzung der Fahrzeiten den Forderungen eine 
neuzeitlichen Verkehrs gerecht zu werden. Wenn trotzdem hie 
und dort einige neue Strecken entstanden, so sind es Ausnahmer 
die sich aus besonderen örtlichen Verhältnissen erklären.

Der Bau der neuen Feldabahn ist nicht eigentlich ein E ise« ! 
bahnneubau, als vielmehr der Umbau der bisherigen Schmalspur 
(1 m) in eine Norm alspurbahn. Die Felda ist ein Flüßchen, dajm  

auf der hohen Rhön entspringt, sich in nördlicher Richtung durcl 
das gleichnam ige W iesental windet, begleitet von den liebliche*— 
W aldeshöhen der Vorderrhön, und bei Dorndorf in die Wern 
mündet. Die alte Feldabahn wurde in den Jahren 1878 bis 188W- 
als schmalspurige Privatbahn von der Großherzoglich-Sächsischei 
Regierung zu W eim ar erbaut. Am 1. Juni 1879 wurde die erst 
Teilstreke Dorndorf— Stadtlengsfeld eröffnet, es folgten an
5. O ktober des gleichen Jahres Stadtlengsfeld—Dermbach um 
am 1. Juli 1880 Derm bach— Kaltennordheim. Zur Verminderung de 
G runderwerbs w urde mehr als die Hälfte der Strecke auf de 
vorhandenen Straße verlegt. 1902 wurde die bisherige Privat 
bahn in den Besitz des preußischen Staates übernommen. De 
Verkehr auf der Bahn entwickelte sich nun, namentlich seitden 
die Kaliindustrie von Dorndorf her im Feldatal Fuß gefaßt hatte 
so gut, daß  Industrie und Bewohner sehr bald die Umwandlunt 
in eine leistungsfähige Normalspurbahn forderten. Besonder 
wurde der in Dorndorf stattfindende Güterumschlag auf die Nor 
malspurbahn als zeitraubend und wirtschaftshindernd empfunder 
Seit 1905 währte der Kam pf um die neue Bahn, und erst ir 
Jahre 1928 erfüllten sich die lange gehegten Wünsche. Im Som 
mer 1926 kam nämlich zwischen der Deutschen Reichsbahn um 
der thüringischen Regierung ein Vertrag zustande, nach der 
sich diese verpflichtet, den Grund und Boden kostenlos zur Ver 
fügung zu stellen und von den auf 7,55 Millionen RM fest 
gestellten Baukosten 32 vH zu übernehmen. Sogleich konnte 
die Bauarbeiten beginnen; infolge Schwierigkeiten bei der Ge 
beschaffung wurden sie jedoch nur langsam gefördert, so da

2 Beisp ie l bodenständiger Bauweise im Feldatal

1 Feldatal-landschaft mit der neuen Bah

Der W eltkrieg bedeutete für das deutsche Eisenbahnnetz den 
Abschluß einer jahrzehntelangen glänzenden Entwicklung. W urde 
bis dahin durch immer neue Bahnen das deutsche Eisenbahnnetz 
ständig erweitert, so machten zunächst die Kriegsverhältnisse die 
Durchführung von Neubauten unmöglich; dazu kam, daß  nament
lich nach Kriegsende der Kraftwagen immer mehr an Boden ge
wann. Die Eisenbahnverwaltungen hatten keinen A n laß , ihr 
G eld  in neuen Eisenbahnbauten anzulegen, abgesehen von 
einigen Strecken, deren Bau infolge der uns durch den Vertrag



¿-e Eröffnung der neuen Feldabahn erst am 7. O ktober 1934 

erfolgte-
Die neue Feldabahn ist 27,71 km lang. S ie hat zur Erreichung 

' Steigungsverhältnisse und Verbesserung der Linienführung 
• neuen Bahnkörper bekommen. Durch W eg fa ll eines Halte- 

* T p.  und Zusammenlegung von zwei Bahnhöfen mit zwei 
J L a r e n  ist die Zahl der Bahnhöfe von 10 auf 7 verringert 

den Die Namen sind nunmehr: D ietlas, Stadtlengsfeld , 
ttUjlor-Urnshausen, Dermbach, Ze lla , D iedorf-Fischbach und 
E n n o r d h e i m .  Die Veringerung der Zahl der Bahnhöfe, die 
Verbesserung d er Linienführung und die Vorteile des Normalspur- 
haues haben die Herabsetzung der G esam tfahrze it für Personen
züge auf eine knappe Stunde zur Folge gehabt.

Dem E isenbahnarch itekten  w ar die Aufgabe gestellt, die für 
die Abfertigung von Personen und Gütern und die Erfordernisse 
des Betriebs notwendigen Hochbauten zu errichten. Bei der 
Entwurfsbearbeitung w ar auf die heimische Bauweise Rücksicht 
zü nehmen und eine gute Einpassung in das Landschaftsbild an 
zustreben. Eine W anderung mit der Lichtbildkammer durch das 
Feldatal zeigte, d a ß  von einer überlieferten bodenständigen Bau
weise im allgem einen nicht die Rede sein konnte. W ohl fanden 
sich einige Fachwerkbauten (in Derm bach, Bild 2), die an gute 
Überlieferung anschließen; le ider stehen sie nur vereinzelt da. 
In der späteren Zeit ist der Putzbau vorherrschend geworden. 
Alle Häuser aber haben rote Pfannendächer und fügen sich so 
zu einem einheitlichen Ortsbild zusammen. Für die Eisenbahn-

Fifenach

, Dorndorf 
Vacha

DieHos \

StadHengsfel?(\
Weilar-Urmh. ̂

DermbachWemshaufenX
i

Zella> i)hon§

Diedorf-Fifchbock̂

Ka/iennordheimb

3 Übersichtskarte der Feldabahn (gestrichelt)

mrteroim
.JÍWW- BohnMrtfdmfr, 

3S.U qm. *Schalterhalle ». 
II»q m . w

SrellwerHsnium

u -sEJ
öuterfchuppen

105,S7qm.

Rompe Spem aun

Outerfcnuppengleis

* und 5 Empfangsgebäude 
Stadtlengsfeld, Bahnsteigseite
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6 Schalterraum des Empfangsgebäudes Stadtlengsfeld (siehe vorige Seitei

hochbauten wurde deshalb auch Putzbau mit roten Falzpfannen
dächern vorgesehen. Der zunächst für die Sockelverblendung 
in Aussicht genommene, im Feldatal selbst (bei Unteralba) vor
kommende Rotsandstein erwies sich nach eingehender Prüfung 
als zu wenig wetterfest. Statt dessen wurde Kalkstein aus O b er
rohne bei Bad Salzungen für die Ausführung bestimmt.

Die Abbildungen 5 und 7 zeigen die Erdgeschoßgrundrisse von 
Stadtlengsfeld und W eilar-Urnshausen. In Stadtlengsfeld (Ab
bildung 9) w ie auch in Kaltennordheim wurde infolge besonderer 
örtlicher Verhältnisse von der Unterscheidung der 2. und der 
3. Klasse im W arteraum  Abstand genommen und ein W arteraum  
und ein Bahnwirtschaftsraum geschaffen. Der W irtschaftsraum

ist unmittelbar von außen her zugänglich, so daß die zahl
reichen Reisenden mit Zeitkarten den Schalterraum gar nicht zu 
betreten brauchen. Außerdem bietet diese Grundrißanordnung 
den Vorteil, daß das Em pfangsgebäude nach Abgang des 
letzten Zuges ordnungsgemäß abgeschlossen werden kann, ohne 
daß  sich der W irt genötigt sieht, seinen länger verweilenden 
Gästen Feierabend zu bieten. In Weilar-Urnshausen (Abbildung 7) 
ist neben der Schalterhalle noch ein besonderer Warteraum mit 
W irtschaftsbetrieb entstanden, während in dem kleinen Empfangs
gebäude Diedorf-Fischbach ein gemeinsamer Schalter- und 
W arteraum  vorgesehen wurde. A ber auch hier wurde zur 
besseren Beaufsichtigung und Pflege des W arteraums ein kleiner

3T£

- a —  « r  - s ------

J  Komp» \  *|

■H7A

7 Em pfangsgebäude W eilar-U rnshausen , Erdgeschoß
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8 und 9 Em pfangsgebäude Kaltennordheim . Bahnsteig und 
Vorplatzseite

Wirtschaftsbetrieb eingerichtet, den der Bahnhofsverwalter mit 
wahrnimmt. Da der im Vertragsverhältnis stehende Verw alter 
nur wenige Stunden des Tages Dienst verrichtet, ist auf bequeme 
Verbindung zwischen Dienstraum und W ohnung besonderer W ert 
gelegt.

Entwurf und Bearbeitung der Hochbauten lagen in Händen 
des Verfassers, während für die Ausführung der Vorstand des 
Reichsbahnneubauamts Dermbach, Reichsbahnrat Ott, verantwort
lich zeichnete.

10 Lokomotivschuppen mit W asserturm  in Kaltennordheim
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Arbeiten junger Architekten
W ir bitten a lle  jungen Fachgenossen um Einsendungen. G eeignete Arbeiten w erden veröffentlicht

Entwurf für eine Jugendherberge

Arbeit aus dem W ettbewerb für Hohenstein in Ostpreußen
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Nachprüfung des Einkom m ensteuerbescheides
n r  i i i r  Pt r e rDr. ¡ur. et rer. pol. H. Brönner
W irtschaftsp rü fer und Steuersachverständ iger

n I dem Einkommensteuerbescheid 1934, der den 

Steuerpflichtigen in der nächsten Zeit zugehen w ird, so- 
> l  noch nicht zugestellt ist, ist erstmalig das neue 

WeI  mpnsteuerqesetz vom 16. O ktober 1934 zur An- 
E'n dunq gelangt. Es ist zweckm äßig, auf dem Bescheid 
d e n  E ^ n g a n  g s t a g zu vermerken, da er für die Rechts

mittelfrist von großer Bedeutung ist.
Stellt der Steuerpflichtige nachträglich fest, daß  seine 

S,eVerklärung Fehler aufweist, auf G rund deren die

S i l n - h o i ,  vom 4. ,2. 1933 (Gr. S D 7/33; RS®.
1934 S 25 ff.) verpflichtet, dies unverzüglich dem Finanz
amt mitzuteilen. Die nachträgliche Berichtigung der 
Steuererklärung kann zur Folge haben, daß  dem Steuer
pflichtigen ein Säumniszuschlag auferlegt w ird . Eine 
Strafverfolgung des Steuerpflichtigen tritt |edoch nicht ein 
es sei denn, daß bereits vorher eine Anze ige e rfd g t 
oder eine Untersuchung eingeleitet worden ist Der 
Steuerpflichtige kann nach Erhalt des Steuerbescheides 
die Steuererklärung auch zu seinen G u n s  t e n berichti- 
aen insbesondere auch Anträge auf steuerliche Berück
sichtigung besonderer wirtschaftlicher Verhältnisse stellen. 
Eine solche Berichtigung der Steuererklärung wird von 
dem Finanzamt als Einspruch behandelt, dessen Kosten zu 
Lasten des Steuerpflichtigen gehen.

Sofern sich bei dem Vergleich zwischen Steuererklärung 
und Steuerbescheid eine A b w e i c h u n g  von der Steuer
erklärung ergibt, soll diese gem äß § 211 Abs. 2 Z iffer 
RAO. in dem Bescheid erläutert werden . Ist dies nicht 
geschehen, so kann eine Rückfrage an das Finanzam t e r
forderlich sein; es empfiehlt sich, darin die K lausel au f
zunehmen, daß dann, wenn die Beantwortung der Rück
frage nicht innerhalb der Rechtsmittelfrist erfolgt, die 
Rückfrage als Einspruch zu behandeln ist.

Wenn der Steuerpflichtige nachprüfen w ill, ob die 
Abweichung des Finanzamts von der Steuererklärung z u 
Rec ht  vorgenommen worden ist, so erfolgt diese N ach
prüfung zweckmäßig anhand fo lgender Rechtsgrundlagen:

1. Einkommensteuergesetz vom 16. 10. 1934 (RG Bl. 1934 

Teil I Nr. 119 S. 1005);
2. Erste Verordnung zur Durchführung des Einkommen

steuergesetzes vom 6 . 2. 1935 (RGBl. 1935 Teil I N r. 11),

3. Veranlagungsrichtlinien zur Einkommensteuer und 

Körperschaftsteuer vom 28. 2. 1935;
4. Ergänzung der Veranlagungsrichtlinien zur Einkorn 

mensteuer und Körperschaftsteuer 1934 vom 4. 6 . 1935.

Die Unterlagen zu 1. und 2. können vom Reichsverlags
amt, Berlin N W  40, Scharnhorststr. 4, bezogen werden. 
Die Unterlagen zu 3. und 4. sind als Sonderdrucke er 
schienen, die bei der Reichsdruckerei, Abt. V e rlag , Berlin 
SW 68, Alte Jakobstr. 106, erhältlich sind. Reichen diese 
Unterlagen nicht aus, so sind Kommentare und die Recht
sprechung des Reichsfinanzhofes heranzuziehen .

Nach dem neuen Einkommensteuerrecht werden Ehe
gatten grundsätzlich z u s a m m e n  v e r a n l a g t ,  d. h. 
ihre Einkünfte werden zwecks Berechnung der Einkommen
steuer zusammengerechnet. Eine Zusam m enveranlagung 
mit Kindern findet gemäß § 27 ES tG  im allgem einen 
dann statt, wenn die Kinder m inderjährig sind.

In den für das Jahr 1934 zur Anwendung gelangenden 
Einkommensteuertarif sind bekanntlich die früher selb
ständigen Abgaben (Arbeitslosenhilfe und Ehestandshilfe ,

Zuschlag für Einkommen über 8000 RM) eingearbeitet. 
Die Steuer ist aus der Einkommensteuertafel der Ver
anlagten abzulesen, die dem Einkommensteuergesetz als 
A n lag e 1 beigegeben ist und die auch als Sonderdruck 
zum Preise von 0,20 RM von der Reichsdruckerei, Abt. Ver
lag , Berlin SW  68 , Alte Jakobstr. 106, bezogen werden 
kann.

Bei der Prüfung des Steuerbescheides ist vor allem die 
Nachprüfung wichtig, ob die im S t e u e r a b z u g s v e r 
fahren einbehaltenen Steuerbeträge (Lohnsteuer, Kap ita l
ertragsteuer) richtig angerechnet sind.

Die E i n k o m m e n s t e u e r t a f e l  enthält folgende 
Abstufungen der Steuer nach dem Fam ilienstand: 1. Le
dige (Spalte 3 ); 2. Kinderlos Verheiratete (Spalte 4 );
3. Steuerpflichtige, denen Kinderermäßigung gewährt wird 
(Spalte 5 ff.) . Hinsichtlich der Anwendung der Einkommen
steuertabelle sind folgende B e s o n d e r h e i t e n  zu be
achten: Ledige, denen Kinderermäßigung zusteht, sind 
nicht als ledig (Spalte 3) zu behandeln, sondern nach 
Spalte 5 ff. zur Einkommensteuer heranzuziehen.

Die E i n l e g u n g  e i n e s  R e c h t s m i t t e l s  gegen 
den Einkommensteuerbescheid 1934 hat innerhalb eines 
Monats nach Zustellung zu erfolgen. G em äß der Ver
ordnung vom 11. 12. 1932 (RGBl. I, S. 544) kann der Be
scheid dem Steuerpflichtigen auch durch einfachen Brief 
zugesandt w erden ; in diesem Falle gilt die Bekanntgabe 
mit dem dritten Tage nach der Aufgabe zur Post als be
wirkt, es sei denn, daß der Empfänger nachweist, daß 
ihm der Bescheid nicht innerhalb dieser Frist zugegan

gen ist.
Das Rechtsmittel des E i n s p r u c h s  kann schriftlich 

oder mündlich eingelegt werden. Erfolgt der Einspruch 
schriftlich (diese Form des Einspruchs ist vorzuziehen), so 
ist er an keine bestimmte Form gebunden. Aus dem 
Schreiben muß nur ersichtlich sein, daß  sich der Steuer
pflichtige durch den Steuerbescheid beschwert fühlt und 
Nachprüfung begehrt. Die mündliche Einlegung des Ein

spruchs erfolgt bei dem Finanzamt.

An Stelle des Einspruchs kann der Steuerpflichtige die 
erste Rechtsstufe überspringen und die Entscheidung der 
zweiten Rechtsstufe, des Finanzgerlchts beim La" J esf'na" z ' 
amt, beantragen (sog. Sprungberufung; § 261 R A U .). 
Die Sprungberufung muß ebenfalls innerhalb der ein 
monatigen Rechtsmittelfrist eingelegt werden. Voraus
setzung ist, daß  der Vorsteher des Finanzamts seine Ein
w illigung zur Sprungberufung innerhalb eines Monats 
nach Einlegung des Rechtsmittels (nicht nach Beginn de 
Rechtsmittelfrist) e rk lä rt; unterbleibt die Einwilligung des 
Finanzam tsvorstehers, so wird das Rechtsmittel als Ein
spruch behandelt. O b  die Sprungberufung, die zur Er
sparung einer Rechtsstufe und der in dieser erwachsenden 
Kosten führt, vorteilhafter als der Einspruch ist, hangt 
von den besonderen Verhältnissen des Falles ab .

Durch die Einlegung eines Rechtsmittels wird die V e r 
p f l i c h t u n g  z u r  Z a h l u n g  der  in dem oc^ e-
nen Steuerbescheid angeforderten Betrage nicht auf
gehoben (§ 251, Satz 1 R A O .). Falls der Steuerpflichtige
zur Zahlung des durch das Rechtsmittel angefochtenen 
Betrages nicht imstande ist, ist ein Stundungsantrag er
forderlich ; zu seiner Begründung reicht d ieTatsach e , d 
ein Rechtsmittel eingelegt ist, im allgemeinen nur dann 
aus, wenn das Rechtsmittel mit großer W ahrscheinlichkeit

zum Erfo lge führt.
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W irtschaftsum schau

Die Bautätigkeit im 1. H albjahr 1935
Von Januar bis Juni 1935 wurde in sämtlichen Gem ein

den mit mehr als 10 000 Einwohnern bei den Bauerlaub
nissen und Baubeginnen von W ohnungen in Neubauten 
das vorjährige Ergebnis um je 14 vH übertroffen. Die 
Zahl der fertiggestellten W ohnungen (einschließlich Um
bauten) blieb um 23 vH hinter der vorjährigen zurück. 
Diese Abnahm e ist zurückzuführen auf die ungünstigen 
W itterungsverhältnisse zu Beginn des Jahres und auf das 
Nachlassen der Umbautätigkeit infolge Erschöpfung der 
Reichsmittel und Ausfall der Steuervergünstigungen.

Die Zahl der fertiggewordenen W ohngebäude hat 
gegenüber dem 1. H alb jahr 1934 um 9,5 vH zugenommen. 
Durch Verwendung von Mitteln der Kleinsiedlung entstan
den 23 vH a ller neuerrichteten W ohngebäude. Der A n
teil dieser Siedlungswohnungen an der Gesam tzahl der 
fertiggestellten W ohnungen in W ohngebäuden betrug in 
den Großstädten 6 vH , in den Mittelstädten 9 vH und in 
den Gem einden mit 10 000 bis 50 000 Einwohnern 17 vH .

Der Anteil der Kleinwohnungen hat —  vor allem zu
gunsten der Mittelwohnungen —  abgenommen, w ie die 
nachstehende Übersicht zeig t:

Im ersten H a lb jah r: 1935 1934 1933

Kleinwohnungen (1—3 Wohnräume) . 45,7 49,6 45,9
Mittelwohnungen (4— 6 „  ) . 49,1 46,2 50,2
Großwohnungen (7 u. mehr „  ) . 5,2 4,2 3,9

Mit Unterstützung aus öffentlichen Mitteln wurde in den 
ersten 6 Monaten der Bau von 37 vH a ller in neuerrichte
ten W ohngebäuden geschaffenen W ohnungen gefördert 
(1934: 40 vH).

Berliner Grundstücks- und H ypothekenm arkt
Der Umsatz von Zinshäusern hat im Juli keine A b 

schwächung erfahren. Unter Berücksichtigung des Umfan
ges der getätigten G eschäfte ist der Anteil der an lage
suchenden G roßkäufer gestiegen; der Umsatz von Häu

sern mit Großwohnungen hat sich wesentlich erhöht. Für 
Privatkäufer mit kleineren Anzahlungen kamen nach wie 
vor hauptsächlich Häuser mit Kleinwohnungen in Frage. 
Der Bestand an neueren Häusern dieser Art ist sehr 
knapp geworden. Die Um sätze am Villenmarkt und in 
Siedlungsgrundstücken waren geringer als im Vormonat.

Reichskennziffern
_  Juni Juli

1913 — 100 (Vorjahrszahlen in Klammern)

Lebenshaltungskosten . . 123,0 (120,5) 124,3 (121,5)
B au sto ffp re ise ...........................110,4 (110,8) 110,4 (111,8)
B a u k o s t e n .................................. 132,1 (131,8) 130,9 (132,0)

Berliner Bautätigkeit
Die Berliner Bautätigkeit im Juli ergibt nach den Mit

teilungen des Statistischen Amts auf Grund der bau
polizeilichen N achw eise folgendes Bild :

Juli 1935 Juli 1934 

D u r c h  B a u e r l a u b n i s  g e n e h m i g t :

G e b ä u d e ................................................................... 672 513
darunter W o h n g e b ä u d e ...........................  600 459

B e g o n n e n w u r d e n :
G e b ä u d e ................................................................... 589 514
darunter W o h n g e b ä u d e ...........................  549 475

G e b r a u c h s f e r t i g  a b g e n o m m e n  w u r d e n :

G e b ä u d e ................................................................... 568 402
darunter W o h n g e b ä u d e ........................... 536 377
darunter öffentliche und gewerbliche 

B a u t e n   32 25

A n z a h l  d e r  i n  N e u b a u t e n  e n t s t a n d e n e n  
W o h n u n g e n :

Kleinwohnungen (1— 4 Räume) . . . 380 374
Mittlere W ohnungen (5— 6 Räume) . 202 71
G rö ß ere  W o h n u n g e n .................................. 59 26

R.

N e u e  Bücher Lieferung übernimmt die Deutsche Bauzeitung, Abteilung Buchvertrieb, Berlin SW  19

D e r  E i s e n b e t o n b a u ,  T h e o r i e  u n d  A n w e n 
d u n g .  Herausgegeben von Dr.-Ing. und Dr. sc. techn.
e .h . E. Mörsch, Professor an der Technischen Hoch
schule Stuttgart. Fünfte, vollständig neu bearbeitete 
und vermehrte Auflage . II. Band, 3. Teil. Statik der 
G ew ölbe und Rahmen. 1. Lieferung. Mit 132 A b b il
dungen. Verlag von Konrad W ittwer, Stuttgart. G e 
heftet 9,— RM. (79)

Bei der engen Beziehung, die gerade bei G ew ölben und 
Rahmen zwischen der statischen Untersuchung und bau- 
artlichen Erwägungen besteht, ist es zu begrüßen, daß 
der Verfasser sich entschlossen hat, statt w ie  in früheren 
Auflagen seines W erkes auf anderweitige Veröffent
lichungen zu verweisen, die „Statik  der G ew ö lbe und 
Rahmen" in zusammenhängender Darstellung seinem 
W erke anzugliedern. Zur Zeit liegt die erste Lieferung 
vor, die den Dreigelenkbogen und Zweigelenkbogen und 
-rahmen um faßt; die Behandlung des eingespannten Bo
gens wird in einer weiteren Lieferung folgen. —  An die 
Darstellung der rechnerischen und zeichnerischen V e r
fahren zur Bestimmung der Stützlinien für ständige Last 
schließt sich die Ermittlung der Einflußlinien der Kern
momente für den Dreigelenkbogen und das zweckm äßige

Bem essungsverfahren zur vollen Ausnutzung der zuläs
sigen Spannung an beiden Rändern an , das der Ver
fasser schon 1900 in der „Zeitschrift fü r Architektur und 
Ingenieurwesen" veröffentlicht hat. Der Zweigelenk
bogen wird ohne Zugband, mit geradem  und ge
sprengtem Zugband, ferner mit Kragarm en und anschlie
ßenden Balkenfedern , schließlich auch auf elastisch ver
schiebbaren W iderlagern  und mit vorgestreckten G e
lenken behandelt. Es folgt noch der einfache Zwei
gelenkrahm en mit senkrechten, vorwärts und rückwärts 
geneigten Stielen, sowie der Zweigelenkrahm en mit Pen- 
delzwischenstütze. —  W ie  im ganzen W erk  des Ver
fassers, so ist auch hier die Darstellung gekennzeichnet 
durch die gegenseitige Durchdringung von Lehre und An
wendung. Unter bewußter Ausscheidung alles Überflüs
sigen und Veralteten wird das N otwendige wirklich aus
führlich behandelt und stets auf die Durchführung Rück
sicht genommen. A lle  Formeln sind klar und leicht ver
ständlich hergeleitet, w ie überhaupt an jeder Stelle auf 
größte Anschaulichkeit und Übersichtlichkeit W ert gelegt 
ist. Zum W ertvollsten dürften die Beisp iele gehören, die 
wirklichen Ausführungen entsprechen und in a llen Einzel
heiten durchgerechnet sind. M an kann das W erk  auf-



binnen wo man w ill, und wird überall die jeweils vo r
liegende Aufgabe als ein G an zes und -  ohne u er- 
¿ ¡ g e  Bezugnahme auf V o rang eg angene i -  für »ch 

Verständliches vor sich sehen. emers.

S e l b s t k o s t e n e r m i t t l u n g  i m  S t r a ß e n b a u .
Von Paul Lefsen. A llgem einer Industne-Verlag G  m 

b H ( Berlin. 1935. 4,80 RM. (102)
n. Srhrift enthält a lle  Unterlagen für die Kostenermitt- 
, ' a im Straßenbau. Die Erdarbeiten, Pflasterarbeiten,
A nhalt- und Teerbauweisen und der Betonstraßenbau 
werden eingehend behandelt. Die Ermittlungsunterlagen 
5ind mit einem gewissen Spielraum  angegeben um den 
Unterschieden in den verschiedenen G egenden Rechnung 

traqen Die Unterschiede muß man kennen, um von 
den Angaben der Schrift richtig Gebrauch machen zu 
können. Die Schrift gibt daher für Behörden und alle  
Stellen die einen Kostenüberschlag für Vorentwurfe 
machen wollen, eine genügende Unterlage. Unterneh
mer dagegen, die scharfe W ettbewerbspre,se abgeben 
mySSen werden sich die Kosten durch Nachberechnung 
von anderen, in einer Gegend ausgeführten Bauten be
schaffen müssen. Sie können ab er die Zahlen der Schrift 
zum Vergleich heranziehen. Prof. Schenc*.

D e u t s c h e  L a n d e ,  D e u t s c h e  K u n s t .  Heraus
gegeben von Burkhard M eier. Band D anzig . Von 
Erich Keysec. Aufnahm en: Staatliche Bildstelle. Deut
scher Kunstverlag Berlin, 116 S. und 116 A bb ., geb. 

3,90 RM.
Gute Bücher herauszugeben, die in weiten Volkskreisen 
das Verständnis für Architektur w iedererw ecken , ist recht 
verdienstvoll. Man kann daher dem Deutschen Kunstver
lag nur dankbar sein, daß er eine recht stattliche Reihe 
von Bänden bereits erscheinen ließ , die sich mit Stadt
baukunst und Stadtbaukunde befassen. Vorzüglich  aus- 
gewähite Bilder werden in diesen Bänden durch knapp 
und klar gehaltenen Text unterstützt. Dem vorliegenden 
Bande „Danzig" sind zur Einführung in den Begriff der 
„schönen Stadt" einige alte Stiche vorangestellt. S ie er
ziehen zum Erfassen der G anzheit eines Stadtbildes. Eine 
Luftbildaufnahme der A ltstadt gibt willkommene Ergän
zung in diesem Sinne. Möge die Fachwelt für die Ver 
breitung dieser vortrefflichen Bände sorgen. Heilig

W i e n e r  J a h r b u c h  f ü r  K u n s t g e s c h i c h t e .  
Schriftleitung Karl G inhart. Band IX : Herausgegeben 
vom Kunsthistorischen Institut des Bundesdenkmalamtes 
in Wien; Band X : Herausgegeben vom Kunsthistori
schen Institut der Zentralstelle für Denkmalschutz im 
Bundesministenum für Unterricht. 164 und 96 Seiten 
mit zahlr. Abbildungen. Verlag  Rudolf M. Rohrer, Baden 
bei Wien. Band IX : 33,—  RM, Band X : 25,—  RM. 124

Am besten wird der Inhalt d ieser kunstwissenschaftlich 
bedeutsamen Ausgabenreihe gekennzeichnet, wenn man 
sich das Verzeichnis der Beiträge vergegenw ärtigt: 
Richard Krautheimer: San N ico la  in Bari und die apu- 
lische Architektur des 12. Jahrhunderts. —  Otto K letzl: 
Zur Identität der Dombaumeister W enze l Parier d. Ä . 
von Prag und W enzel von W ien . —  Hans Hoffm ann: Die 
Entwicklung der Architektur M ailands von 1550— 1650. 
Moritz Dreger: Zur Baugeschichte der W ien er Karlskirche. 
— Justus Schmidt: Die Architekturbücher der beiden 
Fischer von Erlach. — Eduard Coudenhove-Erthal: Zum 
Problem Carlo Fontana. — Ein Beispiel sei hier heraus
gegriffen, um die wertvollen Untersuchungen au fzu
zeigen: „San Nicola in Bari und die apulische Archi
tektur des 12. Jahrhunderts". H ier weist der Verfasser 
mit einer Fülle von Beispielen nach, d aß  die Bauform 
von Monte Cassino sich über Cam panien  ausbreitet, im 
frühen 12. Jahrhundert nach Rom übertragen w ird , im

Männer vom Bau

D r .- In g . J .W . L u d o w ic i, Beauftragter 
für das Siedlungswesen im Stabe 
des S te llvertreters des Führers und 
Leiter des Reichsheimstättenamtes 
d er N S D A P  und der DAF.

späten 11. Jahrhundert aber schon nach Apulien wandert.
Es ist dies die altchristlich-römische Basilika mit schmalem 
und hohem Mittelschiff, breiten Seitenschiffen, ungeglie
dertem, wenig über die Seitenschiffe ragenden Q uerhaus 
und hohen schmalen Apsiden. Aus der Beweisführung 
des Verfassers ergibt sich die überraschende Tatsache, 
daß  nicht die römisch-altchristliche, sondern die bene- 
diktinisch-cluniacensische Kirche nach dem Südosten Ita
liens vorgedrungen ist und nun in einer Abwandlung von 
Monte Cassino die byzantinische Oberlieferung zurück
drängte. — Dieses eine Beispiel möge verdeutlichen, 
welche Fülle von wichtigen geschichtlichen Anregungen in 
diesen Jahrbüchern der W iener Kunstgeschichte nicht nur 
für den Kunstgeschichtler, sondern ebenso für den Archi
tekten enthalten sind. v- O elsen.

S e e h a f e n b a u .  Von Dr.-Ing. e .h . F. W . Otto 
Schulze, Geheim er Regierungsrat, Professor an der 
Technischen Hochschule Danzig. Band III (Sch lußband): 
Besondere Hafenbauwerke. Berlin 1935. Verlag von 
W ilhelm  Ernst und Sohn (Lieferung 2, Bogen 6 bis 10). 

Geheftet 5,70 RM. (137)

In der zweiten Lieferung des im Erscheinen begriffenen 
Sch lußbandes: „Besondere Hafenbauwerke" setzt der 
Verfasser zunächst die Besprechung der Seekam m er
schleusen fort, die den Zugang zu den geschlossenen 
Häfen und den Seekanälen vermitteln. W egen ihrer ent
scheidenden Bedeutung für die Leistungsfähigkeit der 
Häfen und die Bewältigung des gesamten Seeverkehrs 
werden sie besonders eingehend behandelt. An Hand 
zahlre icher Beispiele werden die Anlage, der Bau und 
die Betriebseinrichtungen sämtlicher neueren See
schleusen gezeigt, von denen neben den Schleusen des 
Kaiser-W ilhelm -Kanals in Holtenau und Brunsbuttel be
sonders die 1931 fertiggestellte Nordschleuse in Bremer
haven sowie die neue Schleuse in Ymuiden zu nennen 
ist, die als größte Seeschleuse der W elt 1930 dem V er
kehr übergeben wurde. Zahlreiche Hinweise auf V er
öffentlichungen ermöglichen eine eingehendere Be
schäftigung mit diesen Bauwerken. -  In gleicher W eise 
werden die Betriebseinrichtungen der Seeschleusen, die 
Tore und Umlaufverschlüsse eingehend am Beispiel aus
geführter Anlagen behandelt und ihre Bauart durch zah l
reiche Darstellungen erläutert. Auch hier ist die Ausführ
lichkeit von besonderem W ert, mit der gerade auf die 
Betriebseinrichtungen der neuesten Seeschleusen einge
gangen w ird. Mit der Besprechung der Verschlüsse für 
Petroleum- und Ö lhäfen , bei de , der Verfasser des 
näheren auf die Anlagen im Hamburger Hafen e.ngeht 
wird der Abschnitt Seeschleusen zum Abschluß gebrac . 
_  Schließlich werden noch die W erftan lagen , Bauhafen 
und die Schiffbauanstalten behandelt soweit ihre An
lagen für den Hafeningenieur als G rund lage für Entwurf 
und Bauausführung der Häfen und ihrer Betnebse.nrich- 

tungen von Bedeutung sind.



N achrichten

Gesetze und Richtlinien
D ie  V e r g e b u n g  ö f f e n t l i c h e r  B a u a u f t r ä g e .  
In einem Rundschreiben des Reichskommissars für Preis
überwachung sind die neuen Richtlinien für die V er
gebung öffentlicher Bauaufträge festgelegt. Danach soll 
in Zukunft in erster Linie der billigste Anbieter öffentliche 
Bauaufträge erhalten. Den in Frage kommenden Dienst
stellen ist es zur Pflicht gemacht worden, Bauaufträge nur 
noch nach diesen Richtlinien zu vergeben. Soweit die 
VO B . für die Vergebung öffentlicher Bauaufträge den 
neuen Richtlinien widerspricht, ist sie außer Kraft gesetzt 
worden. In Zukunft führt jede Dienststelle eine Liste, in 
welche a lle  Unternehmer eingetragen sind, die der Be
hörde bereits durch zuverlässige Ausführungen und Liefe
rungen bekannt sind. Auch andere Firmen können ihre 
Aufnahme in die Unternehmerliste beantragen, während 
solche Unternehmer, die sich später als unzuverlässig er
weisen, aus der Liste w ieder gestrichen werden und dann 
für die Folge von der Zuweisung öffentlicher Bauaufträge 
ausgeschlossen sind. Bevor der billigste Anbieter einen 
Auftrag erhält, muß geprüft werden, ob er auf Grund 
seiner Leistungsfähigkeit in der Lage ist, die in Frage kom
mende Arbeit auch einwandfrei auszuführen. Ist das fest
gestellt worden, wird nachgeprüft, ob er seinen Verpflich
tungen gegenüber Reich, Staat und Gem einde und gegen
über der G efo lgschaft, besonders auch in bezug auf die 
Sozialversicherungsbeiträge, laufend nachgekommen ist. 
W erden Unregelmäßigkeiten festgestellt, oder entspricht 
die Leistungsfähigkeit nicht den Anforderungen des A u f
trages, so scheidet der Betrieb zugunsten des nächst
billigsten aus. Zweck dieser Nachprüfung der steuerlichen 
und anderen Verpflichtungen ist es, die vergebenden 
Stellen vor Gewerbetreibenden zu sichern, die es mit den 
Hauptverpflichtungen bei der Preisgestaltung nicht genau 
nehmen. In der Vergangenheit w a r w iederholt zu beob
achten, daß gewisse Unternehmer nur darum in der Lage 
w aren , besonders billige Preise zu stellen, weil sie ihren 
anderen Verpflichtungen nur in ungenügendem M aße 
oder auch gar nicht nachkamen. Derartige Preisunter
bietungen sind künftig völlig ausgeschaltet. Der Reichs
kommissar für Preisüberwachung lehnt die Auftragszu
teilung, die den Bieter mit dem „angemessenen Preis" be
rücksichtigt hat, ab , weil das Verfahren nach seiner A n 
sicht preissteigernd wirken muß.

S c h i l d e r h ä u s e r  d e r  S c h u t z p o l i z e i  u n d  
F e l d j ä g e r b e r e i t s c h a f t e n .  Der Reichs- und Preu
ßische Minister des Innern bestimmt in einem Runderlaß, 
daß  die Unterkünfte der Schutzpolizei-Hauptm annschaften 
und der Feldjägerbereitschaften für jede ständige W ache 
mit einem Schilderhaus ausgestattet werden dürfen. So
weit Schilderhäuser neu beschafft werden, sind sie ein
heitlich nach dem Muster für das Heer aus möglichst ast
freiem Holz anzufertigen.

Behörden und Einrichtungen
N e u e  S a t z u n g  d e s  D e u t s c h e n  H a n d w e r k s 
u n d  G e w e r b e k a m m e r t a g e s .  N ach der neuen 
Fassung wird der Deutsche Handwerks- und G ew erb e
kammertag aus den deutschen Handwerkskammern und 
denjenigen Körperschaften gebildet, denen gem äß der 
Reichsgewerbeordnung die W ahrnehmung der Rechte 
und Pflichten der Handwerkskammern übertragen worden 
ist (Gewerbekam m ern). Er ist eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, sein Sitz ist Berlin, und er untersteht 
der Aufsicht des Reichs- und Preußischen W irtschafts
ministers. Die Bearbeitung der gemeinsamen Angelegen
heiten der ihm angehörenden Körperschaften gehört zu

seinem Aufgabenkre is. Leiter des Handwerkskammer
tages ist der Reichshandwerksmeister. W ährend die alte 
Satzung die W ah l eines Präsidiums und eines Vorstandes 
vorsah, bestellt jetzt der Reichshandwerksmeister einen 
Beirat, dem in der Regel je ein Handwerksmeister aus je
dem W irtschaftsbezirk angehört. Die Bestellung kann je
derzeit w iderrufen w erden. Die Leitung der Geschäfts
stelle liegt dem G enera lsekre tär des Handwerkertages 
ob, der vom Leiter des Handwerkertages mit Zustimmung 
des Reichs- und Preußischen W irtschaftsministers berufen 
w ird.

Zählergebnisse
B i s h e r  100 M i l l i o n e n  R M  R e i c h s b ü r g s c h a f -  
t e n. Die bisher zur Förderung des Kleinwohnungs
baues übernommenen Reichsbürgschaften haben in der 
letzten Sitzung des Reichsbürgschaftsausschusses den Be
trag von 100 M illionen M ark erreicht. Die Zahl der da
durch geförderten W ohnungen übersteigt 40 000, darunter 
sind allein über 12 000 Eigenheime. Der Bauwert dieser 
W ohnungen beträgt nach den Schätzungen 300 Millionen 
M ark ohne Berücksichtigung von Grund und Boden. Die 
Zahl der Anträge nimmt ständig zu . So liegen gegen
wärtig bei der Deutschen Bau- und Bodenbank Anträge 
und Anfragen wegen neuer Reichsbürgschaften von über 
30 Millionen M ark vor. Da hierüber eine baldige Ent
scheidung zu erwarten ist, so kommen diese Mittel noch 
dem diesjährigen W ohnungsbauplan zugute.

Raum ordnung und Städtebau
K r e i s v e r k e h r  a m  K n i e ,  B e r l i n .  Um eine Besse
rung der Verkehrsverhältnisse am Knie zu erreichen, soll 
versuchsweise der Kreisverkehr eingeführt werden. Zu 
diesem Zweck werden einzelne kleine Inseln mit ihren 
Aufbauten beseitigt und dafür durch Aufstellung von 
Sperrzeug eine große Mittelinsel geschaffen.

W i e d e r h e r s t e l l u n g  d e r  L ü b e c k e r  A l t s t a d t .  
Nach der Erneuerung des Holstentores hat Lübeck nun
mehr die W iederherstellung anderer gefährdeter Bau
werke der A ltstadt in Angriff genommen. Zunächst wer
den die Salzspeicher, bei denen Einsturzgefahr besteht, 
gesichert. Die Brunnen auf dem M arkt und auf dem 
Klingenberg, die aus den 70er Jahren stammten, wurden 
beseitigt. Bei den aus der gleichen Zeit stammenden 
Häusern zwischen M arktp latz und M arienkirche wurden 
die Schauseiten einheitlich gestaltet, so daß  der Markt
p latz ein geschlossenes Bild bietet. An der Schragen- 
freiheit ist durch Abbruch eines ganzen Häuserblocks ein 
fre ier Platz entstanden, und die angrenzenden Häuser 
sind einheitlich umgebaut worden. Einige alte G iebel
häuser an der Königstraße werden abgerissen, einige 
M eter zurückversetzt und w ieder aufgebaut.

Persönliches
R e i c h s b a h n o b e r r a t  D o l l ,  der bisherige Leiter 
der Obersten Bauleitung der Reichsautobahnen München, 
wurde als Sachbearbeiter in die Leitung der Reichsauto
bahnen Berlin berufen.

O b e r b a u r a t  H a f e n ,  der bisherige Leiter der 
Obersten Bauleitung der Reichsautobahnen Nürnberg, 
wurde als N achfo lger von Reichsbahnoberrat Doll nach 
München berufen.

D a s  S i e b e i w e r k  in Düsseldorf-Rath besteht am 
29. August 70 Jah re . Das W erk  ist durch seine vielen 
Erfindungen auf dem G eb iete  der Asphalt-, Bitumen- und 
Teerherstellung bekanntgeworden.
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